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DATENSCHUTZBEAUFTRAGTE 

Gesetzliche Grundlagen 

(Juni 2021) 

 

Mit der Verordnung (EU) 2016/679 des europäischen Parlaments und des Rates zum 

Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum 

freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG vom 27. April 2016 

(Datenschutz-Grundverordnung – DS-GVO) existiert eine europaweit verbindliche 

verpflichtende Regelung zur Benennung von Datenschutzbeauftragten (DSB) bei 

nicht-öffentlichen und öffentlichen Stellen. Zudem enthält die DS-GVO Regelungen 

zur Stellung und zu den Aufgaben der oder des DSB, von denen der nationale Ge-

setzgeber grundsätzlich nicht abweichen darf.  

Neben diesen europäischen (Basis-) Vorgaben sind ergänzende Regelungen im na-

tionalen Recht zu beachten. Über die Öffnungsklausel für die Mitgliedstaaten in Ar-

tikel 37 Absatz 4 DS-GVO hat der deutsche Gesetzgeber weitergehende Regelungen 

auf nationaler Ebene vorgesehen: 

• In § 38 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) gibt es Sonderregelungen für 

nicht-öffentliche Stellen, wie zum Beispiel Ausnahmen von der Benennungs-

pflicht für Unternehmen, Unternehmensgruppen und Vereine. 

• Öffentliche Stellen in Niedersachsen, die personenbezogene Daten im Anwen-

dungsbereich des Zweiten Teils des Niedersächsischen Datenschutzgesetzes  

(NDSG) verarbeiten, haben § 58 NDSG zu beachten. 

 

Die folgenden Textauszüge geben die geltenden Regelungen zur Benennung, der 

Stellung und der Aufgaben einer oder eines DSB wieder: 

 

I. AUSZUG AUS DER DS-GVO 

ABSCHNITT 4 

Datenschutzbeauftragte/r 

 

Artikel 37  

Benennung einer oder eines Datenschutzbeauftragten 
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(1) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter benennen auf jeden Fall eine oder einen Daten-

schutzbeauftragten, wenn 

 

a) die Verarbeitung von einer Behörde oder öffentlichen Stelle durchgeführt wird, mit Ausnahme von 

Gerichten, die im Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit handeln, 

b) die Kerntätigkeit des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters in der Durchführung von 

Verarbeitungsvorgängen besteht, welche aufgrund ihrer Art, ihres Umfangs und/oder ihrer Zwe-

cke eine umfangreiche regelmäßige und systematische Überwachung von betroffenen Personen 

erforderlich machen, oder  

c) die Kerntätigkeit des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters in der umfangreichen Ver-

arbeitung besonderer Kategorien von Daten gemäß Artikel 9 oder von personenbezogenen Daten 

über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten gemäß Artikel 10 besteht.  

 

(2) Eine Unternehmensgruppe darf eine oder einen gemeinsamen Datenschutzbeauftragten ernennen, 

sofern von jeder Niederlassung aus die oder der Datenschutzbeauftragte leicht erreicht werden kann.  

 

(3) Falls es sich bei dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter um eine Behörde oder öffent-

liche Stelle handelt, kann für mehrere solcher Behörden oder Stellen unter Berücksichtigung ihrer Or-

ganisationsstruktur und ihrer Größe eine oder ein gemeinsamer Datenschutzbeauftragter benannt wer-

den. 

 

(4) In anderen als den in Absatz 1 genannten Fällen können der Verantwortliche oder der Auftragsver-

arbeiter oder Verbände und andere Vereinigungen, die Kategorien von Verantwortlichen oder Auf-

tragsverarbeitern vertreten, eine oder ein Datenschutzbeauftragten benennen; falls dies nach dem 

Recht der Union oder der Mitgliedstaaten vorgeschrieben ist, müssen sie einen solchen benennen. Der 

Datenschutzbeauftragte kann für derartige Verbände und andere Vereinigungen, die Verantwortliche 

oder Auftragsverarbeiter vertreten, handeln. 

 

(5) Die oder der Datenschutzbeauftragte wird auf der Grundlage ihrer/seiner beruflichen Qualifikation 

und insbesondere des Fachwissens benannt, das sie/er auf dem Gebiet des Datenschutzrechts und 

der Datenschutzpraxis besitzt, sowie auf der Grundlage ihrer/seiner Fähigkeit zur Erfüllung der in Artikel 

39 genannten Aufgaben.  

 

(6) Die oder der Datenschutzbeauftragte kann Beschäftigte/r des Verantwortlichen oder des Auf-

tragsverarbeiters sein oder ihre/seine Aufgaben auf der Grundlage eines Dienstleistungsvertrags erfül-

len.  
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(7) Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter veröffentlicht die Kontaktdaten der oder des Da-

tenschutzbeauftragten und teilt diese Daten der Aufsichtsbehörde mit.  

 

Artikel 38  

Stellung der oder des Datenschutzbeauftragten 

(1) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter stellen sicher, dass die oder der Datenschutzbe-

auftragte ordnungsgemäß und frühzeitig in alle mit dem Schutz personenbezogener Daten zusammen-

hängenden Fragen eingebunden wird. 

 

(2) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter unterstützen die oder den Datenschutzbeauftrag-

ten bei der Erfüllung ihrer/seiner Aufgaben gemäß Artikel 39, indem sie die für die Erfüllung dieser 

Aufgaben erforderlichen Ressourcen und den Zugang zu personenbezogenen Daten und Verarbei-

tungsvorgängen sowie die zur Erhaltung ihres/seines Fachwissens erforderlichen Ressourcen zur Ver-

fügung stellen.  

 

(3) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter stellen sicher, dass die oder der Datenschutzbe-

auftragte bei der Erfüllung ihrer/seiner Aufgaben keine Anweisungen bezüglich der Ausübung dieser 

Aufgaben erhält. Die oder der Datenschutzbeauftragte darf von dem Verantwortlichen oder dem Auf-

tragsverarbeiter wegen der Erfüllung ihrer/seiner Aufgaben nicht abberufen oder benachteiligt werden. 

Die oder der Datenschutzbeauftragte berichtet unmittelbar der höchsten Managementebene des Ver-

antwortlichen oder des Auftragsverarbeiters. 

 

(4) Betroffene Personen können die oder den Datenschutzbeauftragten zu allen mit der Verarbeitung 

ihrer personenbezogenen Daten und mit der Wahrnehmung ihrer Rechte gemäß dieser Verordnung im 

Zusammenhang stehenden Fragen zu Rate ziehen. 

 

(5) Die oder der Datenschutzbeauftragte ist nach dem Recht der Union oder der Mitgliedstaaten bei der 

Erfüllung ihrer/seiner Aufgaben an die Wahrung der Geheimhaltung oder der Vertraulichkeit gebunden. 

 

(6) Die oder der Datenschutzbeauftragte kann andere Aufgaben und Pflichten wahrnehmen. Der Ver-

antwortliche oder der Auftragsverarbeiter stellt sicher, dass derartige Aufgaben und Pflichten nicht zu 

einem Interessenkonflikt führen. 

 

Artikel 39  

Aufgaben der oder des Datenschutzbeauftragten  

(1) Der oder dem Datenschutzbeauftragten obliegen zumindest folgende Aufgaben:  
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a) Unterrichtung und Beratung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters und der Be-

schäftigten, die Verarbeitungen durchführen, hinsichtlich ihrer Pflichten nach dieser Verordnung 

sowie nach sonstigen Datenschutzvorschriften der Union bzw. der Mitgliedstaaten; 

b) Überwachung der Einhaltung dieser Verordnung, anderer Datenschutzvorschriften der Union 

bzw. der Mitgliedstaaten sowie der Strategien des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbei-

ters für den Schutz personenbezogener Daten einschließlich der Zuweisung von Zuständigkeiten, 

der Sensibilisierung und Schulung der an den Verarbeitungsvorgängen beteiligten Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter und der diesbezüglichen Überprüfungen;  

c) Beratung – auf Anfrage – im Zusammenhang mit der Datenschutz-Folgenabschätzung und Über-

wachung ihrer Durchführung gemäß Artikel 35; 

d) Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde;  

e) Tätigkeit als Anlaufstelle für die Aufsichtsbehörde in mit der Verarbeitung zusammenhängenden 

Fragen, einschließlich der vorherigen Konsultation gemäß Artikel 36, und gegebenenfalls Bera-

tung zu allen sonstigen Fragen. 

 

(2) Die oder der Datenschutzbeauftragte trägt bei der Erfüllung seiner Aufgaben dem mit den Verar-

beitungsvorgängen verbundenen Risiko gebührend Rechnung, wobei er die Art, den Umfang, die Um-

stände und die Zwecke der Verarbeitung berücksichtigt. 

 

II. AUSZUG AUS DEM BDSG 

§ 38 BDSG 

Datenschutzbeauftragte nicht-öffentlicher Stellen 

(1) 1Die Ergänzend zu Artikel 37 Absatz 1 Buchstabe b und c der Verordnung (EU) 2016/679 benen-

nen der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter eine Datenschutzbeauftragte oder einen Daten-

schutzbeauftragten, soweit sie in der Regel mindestens 20 Personen ständig mit der automatisierten 

Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigen. 2Nehmen der Verantwortliche oder der Auf-

tragsverarbeiter Verarbeitungen vor, die einer Datenschutz-Folgenabschätzung nach Artikel 35 der 

Verordnung (EU) 2016/679 unterliegen, oder verarbeiten sie personenbezogene Daten geschäftsmä-

ßig zum Zweck der Übermittlung, der anonymisierten Übermittlung oder für Zwecke der Markt- oder 

Meinungsforschung, haben sie unabhängig von der Anzahl der mit der Verarbeitung beschäftigten 

Personen eine Datenschutzbeauftragte oder einen Datenschutzbeauftragten zu benennen. 

 

(2) § 6 Absatz 4, 5 Satz 2 und Absatz 6 finden Anwendung, § 6 Absatz 4 jedoch nur, wenn die Benen-

nung einer oder eines Datenschutzbeauftragten verpflichtend ist. 
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III. AUSZUG AUS DEM NDSG (Zweiter Teil) 

§ 58 

Datenschutzbeauftragte öffentlicher Stellen 

(1) 1Die Person, die nach Artikel 37 der Datenschutz-Grundverordnung als Datenschutzbeauftragte 

oder Datenschutzbeauftragter zu bestellen ist, nimmt im Sinne dieses Teils zusätzlich zumindest fol-

gende Aufgaben wahr: 

 

1. Unterrichtung und Beratung des Verantwortlichen und der Beschäftigten, die Verarbeitungen 

durchführen, hinsichtlich ihrer Pflichten nach den Vorschriften dieses Teils, der zur Umsetzung der 

Richtlinie (EU) 2016/680 erlassenen Rechtsvorschriften und sonstiger Vorschriften über den Da-

tenschutz, 

 

2. Überwachung der Einhaltung der Vorschriften dieses Teils, der zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 

2016/680 erlassenen Rechtsvorschriften und sonstiger Vorschriften über den Datenschutz sowie 

der Strategien der öffentlichen Stelle für den Schutz personenbezogener Daten einschließlich der 

Zuweisung von Zuständigkeiten, der Sensibilisierung und Schulung der an Verarbeitungsvorgän-

gen beteiligten Beschäftigten und der diesbezüglichen Überprüfungen, 

 

3. Beratung im Zusammenhang mit der Datenschutz-Folgenabschätzung und Überwachung ihrer 

Durchführung gemäß § 39, 

 

4. Zusammenarbeit mit der von der oder dem Landesbeauftragten für den Datenschutz geleiteten Be-

hörde und 

 

5. Tätigkeit als Anlaufstelle für die in Nummer 4 genannte Behörde in mit der Verarbeitung zusam-

menhängenden Fragen, einschließlich der vorherigen Anhörung gemäß § 40, und gegebenenfalls 

Beratung zu allen sonstigen Fragen. 

 

2Organisatorisch hat die oder der Datenschutzbeauftragte bei der Aufgabenwahrnehmung nach Satz 

1 eine Stellung entsprechend Artikel 38 der Datenschutz-Grundverordnung. 

 

(2) 1Die oder der Datenschutzbeauftragte ist zur Verschwiegenheit über die Identität der betroffenen 

Person sowie über die Umstände, die Rückschlüsse auf sie zulassen, verpflichtet, soweit er oder sie 

hiervon nicht durch die betroffene Person befreit wird. 2Dies gilt auch nach Beendigung der Tätigkeit 

als Datenschutzbeauftragte oder Datenschutzbeauftragter. 

 



*DSB/Gesetzliche Grundlagen  Stand: Juni 2021 

Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen 

 

6 

(3) 1Wenn die oder der Datenschutzbeauftragte bei ihrer oder seiner Tätigkeit Kenntnis von Daten er-

hält, für die der Leitung oder einer bei der öffentlichen Stelle beschäftigten Person aus beruflichen 

Gründen ein Zeugnisverweigerungsrecht zusteht, steht dieses Recht auch der oder dem Daten-

schutzbeauftragten und den ihr oder ihm unterstellten Beschäftigten zu. 2Über die Ausübung dieses 

Rechts entscheidet die Person, der das Zeugnisverweigerungsrecht aus beruflichen Gründen zusteht, 

es sei denn, dass diese Entscheidung in absehbarer Zeit nicht herbeigeführt werden kann. 3Soweit 

das Zeugnisverweigerungsrecht der oder des Datenschutzbeauftragten reicht, unterliegen ihre oder 

seine Akten und andere Schriftstücke einem Beschlagnahmeverbot. 

 

Weitere Informationen zum Thema „Datenschutzbeauftragte“ finden Sie hier. 

 

 

 

Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen 

Prinzenstraße 5 

30159 Hannover 

Telefon 0511 120-4500 

Fax 0511 120-4599 

E-Mail an poststelle@lfd.niedersachsen.de schreiben 

 

https://lfd.niedersachsen.de/startseite/datenschutzreform/ds_gvo/datenschutzbeauftragte/datenschutzbeauftragte-155408.html
mailto:poststelle@lfd.niedersachsen.de

